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Schweizerischer Jiiristenverein.

Der Vorstand des Schweizerischen JuristenVereins hat
als Thema für die Preisaufgabe für das Jahr 1917 bestimmt:

Das öffentliche Eigentum nach schweizerischem Recht.

Le domaine public en droit suisse.

Die Preisaufgabe für 1916 ist laut früherer Anzeige:

Der verwaltungsrechtliche Schutz des Kindes im Verhältnis
zur elterlichen Gewalt nach schweizerischem Recht.

Les mesures de protection administratives de l'enfant
dans leurs rapports avec la puissance paternelle en droit suisse.

Die Bedingungen sind dieselben wie in früheren Jahren,
nämlich Ablieferungstermin 1. Juni 1916, bezw. (für die
Preisaufgabe von 1917) 1. Juni 1917.

Maximalumfang der Arbeit 12 Druckbogen.

Dem Preisgerichte ist eine Summe von 1500 Fianken zur
Verfügung gestellt.

Zur Bewerbung ist jeder schweizerische Jurist zugelassen.
Die in einer der drei Landessprachen geschriebene Arbeit ist
mit einem Motto zu versehen; ein den Namen und die Adresse
des Verfassers enthaltender und versiegelter Umschlag soll
das gleiche Motto tragen. Die Arbeit darf nicht schon gedruckt
sein. Das Urheberrecht an den preisgekrönten Schriften kommt
dem schweizerischen Juristenvereine zu; der Verein behält
sich deren Drucklegung vor.
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